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Die eingangs geschilderte Problematik existiert in dieser Form eigentlich nicht. (Die JuristInnen
in der Behörde haben mir bei solchen Gedankenspielen mitgeteilt, dass das nicht zielführend
sei...).

Die einzige Situation, in der das wirklich beanstandet würde, wäre eine, in der die
Klassenleitung entweder die Pflegschaftsvorsitzenden bewusst überginge und beispielsweise
diese nicht bei der Erstellung der Tagesordnung beteiligen würde. Das würde vermutlich
spätestens am Pflegschaftsabend thematisiert - und auch dort wären noch Ergänzungen zur
Tagesordnung möglich.

Ansonsten kräht da kein Hahn nach, weil die Pflegschaftsvorsitzenden in der Regel froh sind,
wenn sie das nicht auch noch machen müssen (wenn sich überhaupt jemand für dieses
Mitwirkungsgremium findet - das ist auch nicht selbstverständlich.)

In der Vergangenheit habe ich "meine" Pflegschaftsvorsitzenden gefragt, ob sie oder ob ich
einladen soll und sie bei der TO beteiligt. In der Regel "durfte" ich dann einladen.

(Irgendwie finde ich ein solches Gedankenspiel auch gerade nicht sonderlich zielführend. Ich
kann mich aus den letzten 18 Jahren an keine Situation erinnern, in der eine Wahl eines
Gremiums im Nachhinein beanstandet worden wäre.)
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